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Fit im Kopf …
… und geistig rege bis ins hohe Alter zu sein, 
ist ein Wunsch, der Aktivität erfordert. Die 
aktuelle Ausgabe von Aktiv im Ruhestand  
berichtet nicht nur über die Angebote von 
Museen und Universitäten, sondern auch 
über Apps für das geistige Fitnesstraining.  
Auf der anderen Seite informieren wir über 
Cannabis als legal beziehbares Arzneimittel.

Zum 1. Juli werden die Renten erhöht. Erst-
mals sind die Rentenwerte in Ost und West 
einander angeglichen. Dennoch ist die Freu-
de verhalten. Und welche Kostenrisiken das 
Wohnen bedeuten kann, beleuchtet die Stu-
die „Wohnen im Alter“. Nicht allein der seni-
orengerechte Umbau der eigenen Wohnung 
kann teuer werden.

Hand aufs Herz: Würden Sie einem Obdach-
losen Geld geben? Wir haben bei Harald  
Kussack nachgefragt, warum er das tut.  
Mehr dazu, zum Miteinander der Generatio-
nen, zu Altkleidern und zu weiteren interes-
santen Themen lesen Sie im neuen AiR. ada
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Renten

Einkommensverluste  
trotz Erhöhung
Trotz hoher Zuwachsraten bleibt die Rentenerhöhung 
zum 1. Juli 2023 hinter der Inflationsrate zurück.

Nach dem Beschluss des 
Bundeskabinetts vom 26. 
April 2023 werden die Ren
ten zum 1. Juli 2023 in 
Westdeutschland um 4,39 
Prozent und in den neuen 
Ländern um 5,86 Prozent 
steigen. Damit wird in 
West und Ost ein Jahr frü
her als gesetzlich vorgese
hen ein gleich hoher aktu
eller Rentenwert erreicht. 

Kernelement der jährlichen 
Rentensteigerungen ist die 
Entwicklung der Löhne und 
Gehälter. Daneben sind der 
sogenannte Nachhaltig
keitsfaktor, der Renten
beitragssatz sowie die  
Einhaltung eines Mindest
sicherungsniveaus zu be
rücksichtigen. Die für die 
Rentenanpassung relevante 
Lohnsteigerung betrug  
4,50 Prozent in den alten 
Ländern und 6,78 Prozent  
in den neuen Ländern.  
Deren Grundlage ist die 
Lohnentwicklung nach der 
volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung (VGR) des 
Statistischen Bundesamtes. 
Außerdem ist die Entwick
lung der beitragspflichtigen 
Entgelte der Versicherten 
zu berücksichtigen, da diese 
für die Einnahmesituation 
der gesetzlichen Rentenver
sicherung entscheidend ist.

Neben der Lohnentwick
lung wird bei der Rentenan
passung die Entwicklung 
des Verhältnisses der Zahl 
der Rentenbeziehenden zur 
Zahl der Beitragszahlenden 

mit dem sogenannten 
Nachhaltigkeitsfaktor be
rücksichtigt. Das bedeutet, 
dass ein steigender Anteil 
von Rentnerinnen und Rent
nern längerfristig zu gerin
geren Rentenanpassungen 
führt. In diesem Jahr verrin
gert der Nachhaltigkeits
faktor die Rentenanpassung 
um 0,1 Prozentpunkt. Auch 
steigende Beitragssätze in 
der gesetzlichen Renten
versicherung führen zu  
einer Verringerung der  
Rentenanpassungen. Der 
Beitragssatz der Rentenver
sicherung liegt seit gerau
mer Zeit bei 18,6 Prozent 
und hat auch in diesem Jahr 
keine Auswirkung auf die 
Rentenanpassung.

 < Vorzeitige Angleichung 
des Rentenwerts Ost

In der Rentenversicherung 
gilt bis 2025 zunächst eine 
doppelte Haltelinie: Die 
Beiträge dürfen nicht auf 
über 20 Prozent der bei
tragspflichtigen Einkünfte 
steigen, das Rentenniveau 
jedoch nicht unter 48 Pro
zent sinken. Dieses Renten
niveau zeigt die Relation 
zwischen der Höhe einer 
Rente (45 Jahre Beitrags
zahlung auf Basis eines 
durchschnittlichen Einkom
mens) und dem durch
schnittlichen Einkommen 
eines Arbeitnehmenden. 
Das Rentenniveau wird als 
Nettowert vor Steuern an
gegeben. Von der normalen 
Rente werden die Sozialab

gaben (Kranken und Pfle
geversicherung) abgezo
gen, vom durchschnittli
chen Bruttoeinkommen 
ebenfalls die durchschnitt
lichen Sozialabgaben (Kran
ken, Pflege, Renten und 
Arbeitslosenversicherung) 
sowie zusätzlich der durch
schnittliche Aufwand zur 
privaten Altersvorsorge. 
Steuern werden nicht be
rücksichtigt, da mit Einfüh
rung der nachgelagerten 
Besteuerung seit 2005 Ren
ten nicht mehr einheitlich 
besteuert werden.

Die vorgesehene Renten
anpassung führt zu einem 
Rentenniveau von 48,15 
Prozent der beitragspflich
tigen Einkünfte, sodass das 
Mindestsicherungsniveau 
von 48 Prozent nicht un
terschritten wird. 

Das Rentenüberleitungsab
schlussgesetz legt fest, dass 
der Rentenwert in den neu
en Bundesländern stufen
weise an den Westwert her
angeführt wird und spätes
tens 2024 eine identische 
Höhe erreicht haben muss. 
Im Jahr 2023 muss der Ren
tenwert im Osten bei min
destens 99,3 Prozent liegen. 
Tatsächlich wird, ermöglicht 
durch die Lohnentwicklung 
in den neuen Bundeslän
dern, bereits in diesem Jahr 
– im Jahr 33 der deutschen 
Einheit – der Rentenwert 
der östlichen an den der 
westlichen Bundesländer 
angeglichen. 

Mit der Rentenanpassung 
steigt der aktuelle Renten

wert, also der Wert eines 
Entgeltpunktes, auf dessen 
Grundlage die Rente berech
net wird, im Westen von 
36,02 Euro auf 37,60 Euro 
und im Osten von 35,52 Eu
ro auf ebenfalls 37,60 Euro.

 < Renten bleiben hinter 
Inflationsrate zurück 

Die Inflationsrate betrug 
im Jahr 2022 6,9 Prozent. 
Die Renten stiegen zum  
1. Juli 2022 in den alten 
Bundesländern um 5,35 
Prozent und in den neuen 
Bundesländern um 6,12 
Prozent. Die Rentnerinnen 
und Rentner hatten also 
bereits im vergangenen 
Jahr einen realen Einkom
mensverlust hinzunehmen.

Im April 2023 lag die Infla
tionsrate in Deutschland 
dann bei 7,2 Prozent. Die 
Rentenanpassung bleibt al
so im zweiten Jahr in Folge 
deutlich hinter der Inflation 
zurück. Da die in diesem 
Jahr bislang ordentlichen 
Lohnabschlüsse im kom
menden Jahr die Grundlage 
für die Rentenanpassung 
bilden werden, bleibt zu 
hoffen, dass im Jahr 2024 
entsprechend hohe Renten
steigerungen erfolgen wer
den. Jedoch ist von der wei
teren Entwicklung der Ver
braucherpreise abhängig, 
ob die Rentenanpassungen 
die gestiegenen Preise aus
zugleichen vermögen.

In der jüngeren Vergangen
heit hatten die Rentenstei
gerungen über denen der 
Inflation gelegen. Nach Zah
len des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales stie
gen die Renten in den Jah
ren seit 2012 im Westen um 
insgesamt 26 Prozent, im 
Osten um 40 Prozent. Die 
Preise waren im gleichen 
Zeitraum um lediglich 20 
Prozent gestiegen. 
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Standpunkt

Nach der Einkommensrunde ist 
vor der Einkommensrunde
Nach langen und zähen 
Verhandlungen haben die 
Tarifvertragsparteien Ende 
April endlich den Durch
bruch für den Abschluss 
der Tarifrunde zum TVöD 
geschafft. Leider musste 
der dbb im Rahmen des  
Tarifgesamtergebnisses 
die Kröte der Gewährung 
einer sogenannten Infla
tionsausgleichsprämie 
schlucken. Um es klar zu 
sagen: Niemand lehnt die 
Zahlung der Prämie zum 
Inflationsausgleich außer
halb von Tarifrunden ab. 
Nur haben sie in Tarifrun
den aus meiner Sicht 
nichts zu suchen. Hier geht 
es zuallererst um die nach
haltige Verbesserung des 
Einkommens für die Be
schäftigten. Einmalzahlun
gen erfüllen diese Aufgabe 
aber auch dann nicht, 
wenn sie in Raten gezahlt 
werden. Sie fließen nicht  
in die Tabellenentgelte ein 
und sind so ohne Wirkung 
für die Zukunft. Wenn dies 
dann auch noch steuer 
und abgabenfrei ge
schieht, dann mag das 
zwar für die Empfängerin
nen und Empfänger zum 
Zeitpunkt der Zahlung at
traktiv sein, hat aber auf 
die spätere Rente nur ne
gative Auswirkungen. Von 
den Löchern bei den Steu
ereinnahmen und in den 
Rentenkassen einmal ganz 
abgesehen. 

Ein weiterer bedeutender 
Grund für eine Ablehnung 
sind aus Sicht von Men
schen im Ruhestand die 
leidvollen Erfahrungen mit 

der Zahlung der sogenann
ten Coronaprämie, die im 
wahren Leben als Aus
gleich für 14 Leermonate 
gezahlt wurde und von der 
die Versorgungsempfän
gerinnen und empfänger 
unter fadenscheinigen 
Gründen ausgenommen 
worden waren. Die Dienst
herren verwiesen darauf, 
dass eine Zahlung der Co
ronaprämie aus rechtli
chen Gründen gar nicht  
zulässig sei.

Soll dieser dreiste Versuch 
der Benachteiligung von 
Menschen im Ruhestand 
jetzt mit der Inflationsaus
gleichsprämie, die wieder
um für 14 Leermonate  
gezahlt wird, wiederholt 
werden? Bis zum Redakti
onsschluss dieser Ausgabe 
gab es keinen Gesetzes
entwurf aus dem Bundes
innenministerium für die 
Übertragung des Tarifer
gebnisses auf die Besol
dung und Versorgung  
im Bundesbereich. 

In ihrer Pressemitteilung 
vom 22. April 2023 gibt 
Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser aber bereits 
einen Hinweis zu den Kos
ten einer Übertragung des 
Tarifabschlusses auf den 
Beamtenbereich: Diese lä
gen für die Laufzeit von  
24 Monaten bei rund 1,43 
Milliarden Euro allein für 
die Tarifbeschäftigten des 
Bundes. Die zeitgleiche 
und systemgerechte Über
tragung auf den Beamten
bereich würde den Bund 
zusätzlich rund 4,95 Milli

arden Euro kosten. Ab 
2025 rechnet der Bund mit 
jährlichen zusätzlichen 
Kosten von rund 3,75 Milli
arden Euro für Tarifbe
schäftigte und Beamte.

Wofür steht „zeitgleich 
und systemgerecht“? Aus 
meiner Sicht kann das nur 
heißen, dass die Inflations
ausgleichsprämie auch für 
den Versorgungsbereich 
gezahlt werden muss. Es 
gibt keine rechtlichen oder 
tatsächlichen Hürden für 
die Zahlung. 

Nach § 3 Nr. 11 c Einkom
mensteuergesetz muss es 
sich um Leistungen zur Ab
milderung der gestiegenen 
Verbraucherpreise han
deln, die vom Arbeitgeber 
über den ohnehin geschul
deten Arbeitslohn hinaus 
gezahlt werden. 

Die Steuerfreiheit der In
flationsausgleichsprämie 
ist an die steuerrechtlich 
definierte Arbeitnehmer

eigenschaft gekoppelt und 
damit an den Bezug von 
Einkünften aus nicht
selbstständiger Arbeit. Da 
die Versorgungsbezüge als 
nachgelagerte Einkünfte 
aus dem früheren Dienst
verhältnis gezahlt werden, 
sind sie als Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Ar
beit zu behandeln. Die 
Zahlung ist ausdrücklich 
nicht an das Bestehen ei
nes aktiven Beschäfti
gungsverhältnisses oder 
eine besondere Betroffen
heit geknüpft.

Weil es sich um einen steu
erlichen Freibetrag han
delt, der an die Arbeitneh
mereigenschaft anknüpft, 
ist eine 1:1Übertragung 
auf den Rentenbereich lei
der nicht möglich, da Ren
teneinkünfte keine Ein
künfte aus nichtselbst
ständiger Arbeit sind, son
dern als sonstige Einkünfte 
versteuert werden müs
sen. Deshalb ist hier die 
Politik gefordert, Regelun
gen für einen Inflations
ausgleich für Rentner und 
Rentnerinnen zu schaffen. 

Die Einbeziehung der Pen
sionärinnen und Pensionä
re in die Zahlung der Infla
tionsausgleichsprämie im 
Bundesbereich wäre auch 
ein Signal des Entgegen
kommens für die Einkom
mensrunde in den Ländern 
im Herbst 2023.

Anke Schwitzer, stell
vertretende Vorsitzende  

der dbb bundessenioren
vertretung

 < Anke Schwitzer
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Cannabis

Raus aus der Schmuddelecke
Das Bundeskabinett hat einen Entwurf zur Cannabislegalisierung vorgestellt. 
Was bedeutet das für Cannabis als Heilpflanze?

Am 12. April 2023 haben 
Bundesgesundheitsminis
ter Karl Lauterbach sowie 
der Bundesminister für 
Ernährung und Landwirt
schaft, Cem Özdemir, Eck

punkte für einen Gesetz
entwurf zur Cannabis
legalisierung vorgestellt. 
Die Grünpflanze mit ih
ren Blüten sowie deren 
Verwendung werden 

seitdem von einer breiten 
Öffentlichkeit diskutiert. 
Anlass genug, die medizi
nischen und heilpflanzli
chen Aspekte von Canna
bis zu beleuchten. Die 

Diskussion über Sinnhaf
tigkeit und den mögli
chen Nutzen einer Legali
sierung von Cannabis als 
Rauschmittel möge an 
anderer Stelle erfolgen …

Zunächst muss gerade 
im Zusammenhang mit 
der Legalisierungsdiskus
sion zwischen der Nut
zung als Rauschmittel 
und der medizinischen 
Anwendung unterschie
den werden. Was ver
steht man eigentlich ge
nau unter einer „lindern
den Blütentherapie“, was 
ist der Unterschied zwi
schen THC und CBD und 
wie wirkt Cannabis?

 < Nutzpflanze Hanf 

Cannabis ist die lateinische 
Bezeichnung für die Hanf
pflanze, eine der ältesten 
Nutzpflanzen des Men
schen. Aus ihren Samen 
wird seit Jahrtausenden  
Öl gewonnen, aus den Fa
sern werden stabile Seile 
produziert. Die vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten 
der Hanfpflanze werden 
ergänzt durch die Verwen
dung der getrockneten 
Blütenblätter und Stängel. 
Dann spricht man vom 
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klassischen „Marihuana“. 
Auch das getrocknete Harz 
aus den Drüsenhärchen 
der weiblichen Pflanze 
wird genutzt und als „Ha-
schisch“ bezeichnet. Die 
beiden letztgenannten 
Verarbeitungsarten sind 
vielen Menschen wegen 
ihrer berauschenden Wir-
kung bekannt. Das belegt 
auch der epidemiologische 
Suchtsurvey aus dem Jahr 
2021, der zum Ergebnis 
kam, dass knapp neun Pro-
zent der Erwachsenen im 
Alter von 18 bis 64 Jahren 
in den zwölf Monaten zu-
vor mindestens einmal 
Cannabis konsumiert hät-
ten. Das entspricht einer 
Gesamtzahl von rund 4,5 
Millionen Menschen in 
Deutschland, schließt je-
doch alle Arten von Canna-
biskonsum ein. Sowohl 
den medizinischen als 
auch den als Genussmittel.

Aus medizinischer Sicht 
sind es vor allem das Tetra-
hydrocannabinol (THC) so-
wie das Cannabidiol (CBD), 
die in den menschlichen 
Stoffwechsel eingreifen. 
CBD wirkt entzündungs-
hemmend und angstlö-
send, THC zusätzlich be-
rauschend. Auch wenn die 
Studienlage unübersicht-
lich ist und sich ein ent-
sprechender medizinischer 
Nutzen für die meisten  
Anwendungsgebiete nur 
schwer belegen lässt, be-
richten viele Patientinnen 
und Patienten von einer 
lindernden Wirkung, bei-
spielsweise bei chroni-
schen Schmerzen.

Wichtig an dieser Stelle ist 
die Unterscheidung zwi-
schen verschreibungs-
pflichtigen Präparaten in 
entsprechender Dosierung 
und den als Nahrungser-
gänzungsmittel eingestuf-
ten Cannabisprodukten. 

Letztere fallen unter die  
lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften und benöti-
gen keine Zulassung als 
Arzneistoff, sondern müs-
sen lediglich beim Bundes-
amt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicher-
heit registriert werden. 
Entsprechend erfolgt für 
diese Produkte auch keine 
systematische Nutzen- 
und Risikobewertung, wie 
es bei Arzneimitteln der 
Fall ist.

Derzeit sehr offensiv be-
worben werden CBD-Öle, 
Salben, Tees und andere 
cannabidiolhaltige, nicht 
berauschende Produkte, 
die als vermeintliche Wun-
dermittel gegen Arthrose, 
Muskelschmerzen und 
teilweise sogar gegen 
Haarausfall angepriesen 
werden. Während diese 
Produkte häufig direkt im 
Fachhandel erhältlich sind, 
erfordern Fertigarzneimit-
tel eine Verschreibung. Je 
nach Zusammensetzung 
der Inhaltsstoffe erfolgt 
dies entweder über ein 
Betäubungsmittelrezept 
oder über ein klassisches 
Rezept. 

 < Cannabis auf Rezept

Die Möglichkeit zur Ver-
schreibung von Arzneimit-
teln auf Cannabisbasis 
wurde im Jahr 2017 mit 
dem Gesetz zur Änderung 
betäubungsmittelrecht-
licher und anderer Vor-
schriften ausgeweitet. 
Seither können entspre-
chende Arzneimittel im 
Einzelfall als Therapie bei 
Patientinnen und Patien-
ten mit schwerwiegenden 
Erkrankungen zum Einsatz 
kommen. Eine saubere De-
finition, was hierbei genau 
unter einer „schwerwie-
genden Erkrankung“ zu 
verstehen ist, bleibt der 

Gesetzgeber jedoch schul-
dig. Es muss sich um eine 
potenziell lebensbedrohli-
che und/oder die Lebens-
qualität auf Dauer stark 
beeinträchtigende Erkran-
kung handeln. Auch müs-
sen in der Regel bereits 
sämtliche alternative Be-
handlungskonzepte ausge-
schöpft worden sein, auch 
wenn an dieser Stelle ein 
gewisser ärztlicher Ermes-
sensspielraum besteht. 
Häufige Anwendungs-
gebiete sind chronische 
Schmerzen in Muskeln, 
Nerven und Gelenken auf-
grund einer Grunderkran-
kung wie beispielsweise 
der Multiplen Sklerose, 
nach einer Chemotherapie, 
bei Tumorneubildungen 
und Aids. Auch chronische 
Übelkeit kann behandelt 
werden.

Vor einer entsprechenden 
Erstverordnung durch den 
behandelnden Arzt muss 
zunächst die Bewilligung 
durch die jeweilige Kran-
kenkasse erfolgen. Eine 
Verschreibung kann auch 
mittels eines Privatrezepts 
für Selbstzahlende erfol-
gen. Allerdings ist zu be-
achten, dass entsprechen-
de Fertigarzneimittel wie 
beispielsweise Dronabinol 
(THC) sehr teuer sind. Die 
AOK weist in einer Über-
sicht aus dem Jahr 2020 
den Preis für eine Jahres-
behandlung mit knapp 
5 000 Euro aus. 

 < Für Risiken und  
Nebenwirkungen …

Häufig besteht auch der 
Trugschluss, medizini-
sches Cannabis müsse ge-
raucht werden. Dies wird 
auch gerne in Fernsehfil-
men suggeriert, wenn sich 
ein Schwerkranker einen 
abendlichen Joint gegen 
die Schmerzen oder zum 

Einschlafen genehmigt. 
Das Gegenteil jedoch ist 
der Fall: Nur Fertigarznei-
mittel können eine kons-
tante Dosierung und 
Wirkstoffabgabe garantie-
ren und enthalten keine 
mitunter schädlichen Ne-
benprodukte, während 
Blatt- und Blütenverarbei-
tungen wie Tees, Pulver 
oder eben auch Joints das 
Risiko einer Fehldosierung 
tragen.

Seit die Möglichkeit zur 
ärztlichen Verordnung can-
nabishaltiger Arzneien be-
steht, steigen die Importe 
von Cannabis zu medizini-
schen oder wissenschaftli-
chen Zwecken stark an. Im 
Jahr 2021 lag die Menge an 
importiertem Cannabis in 
Form von Blüten und Ex-
trakten bei knapp 21 Ton-
nen. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich der Markt durch 
eine mögliche Legalisie-
rung entwickeln wird. 

Die Befürchtung, dass vie-
le, nach derzeitigem medi-
zinischen Stand austhera-
pierte Patientinnen und 
Patienten die ärztliche Ver-
ordnung von Fertigarznei-
en umgehen und sich Can-
nabis künftig anderweitig 
über dann legale Bezugs-
quellen besorgen könnten, 
liegt nahe. In diesem Falle 
fehlen dann aber ärztliche 
Beratung und Begleitung. 
Diese Gefahr blendet die 
aktuelle Diskussion leider 
häufig aus.

Dennoch müssen gerade 
schwer kranke Menschen 
davor geschützt werden, 
durch Werbeversprechen 
dazu verleitet zu werden, 
ohne ärztlichen Rat Pro-
dukte zu konsumieren,  
deren Risiken und Sucht-
potenziale noch nicht hin-
reichend wissenschaftlich 
erforscht sind. krz
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